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50. Kundmachung des Landeshauptmannes vom 9. Juli 1996 betreffend die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG
über eine Änderung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Krankenanstaltenfinanzierung für die
Jahre 1991 bis einschließlich 1995

51. Kundmachung des Landeshauptmannes vom 9. Juli 1996 betreffend die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG
über die Aufhebung der Vereinbarung über die gemeinsame Beurteilung von Baustoffen, Bauteilen und Bau-
weisen (Bauarten)

52. Verordnung der Landesregierung vom 18. Juni 1996, mit der die Ersatzgeldleistung für Dienstleistungen be-
stimmt wird

50. Kundmachung des Landeshauptmannes vom 9. Juli 1996 betref-
fend die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über eine Änderung
der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Krankenanstal-
tenfinanzierung für die Jahre 1991 bis einschließlich 1995

Gemäß § 2 Abs. 1 lit. c des Landes-Verlaut-
barungsgesetzes, LGBl. Nr. 8/1982, in der Fas-
sung des Gesetzes LGBl. Nr. 53/1989 wird
nachstehende Vereinbarung kundgemacht:

Vereinbarung
gemäß Art. 15a B-VG über eine Änderung

der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über
die Krankenanstaltenfinanzierung für die

Jahre 1991 bis einschließlich 1995
Der Bund, vertreten durch die Bundesregie-

rung, das Land Burgenland, vertreten durch den
Landeshauptmann, das Land Kärnten, vertreten
durch den Landeshauptmann, das Land Nie-
derösterreich, vertreten durch den Landeshaupt-
mann, das Land Oberösterreich, vertreten durch
den Landeshauptmann, das Land Salzburg, ver-
treten durch den Landeshauptmann, das Land
Steiermark, vertreten durch den Landeshaupt-
mann, das Land Tirol, vertreten durch den Lan-
deshauptmann, das Land Vorarlberg, vertreten
durch den Landeshauptmann, das Land Wien,
vertreten durch den Landeshauptmann – im fol-
genden Vertragsparteien genannt – kommen
überein, gemäß Art. 15a B-VG die nachstehen-
de Vereinbarung zu schließen:

Abschnitt I
Die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG

über die Krankenanstaltenfinanzierung für die
Jahre 1991 bis einschließlich 1995, BGBl. Nr.
863/1992, in der Fassung der Vereinbarung

gemäß Art. 15a B-VG über eine Änderung der
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die
Krankenanstaltenfinanzierung für die Jahre
1991 bis einschließlich 1994 vom 5. Mai 1995
wird wie folgt geändert:

1. Die Bezeichnung der Vereinbarung
gemäß Art. 15a B-VG über die Krankenanstal-
tenfinanzierung für die Jahre 1991 bis ein-
schließlich 1995, BGBl. Nr. 863/1992, in der
Fassung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-
VG über eine Änderung der Vereinbarung ge-
mäß Art. 15a B-VG über die Krankenanstal-
tenfinanzierung für die Jahre 1991 bis ein-
schließlich 1994 vom 5. Mai 1995 lautet:

„Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über
die Krankenanstaltenfinanzierung für die Jah-
re 1991 bis einschließlich 1996“.

2. Art. 1 Abs. 2 Z. 4 lautet:
„4. Im Jahre 1992 werden die Träger der so-

zialen Krankenversicherung 4000 Millionen
Schilling an den Fonds zu überweisen haben.
Dieser Betrag von 4000 Millionen Schilling
wird für das Jahr 1993, für das Jahr 1994, für
das Jahr 1995 und für das Jahr 1996 jeweils im
prozentuellen Ausmaß der Erhöhung oder der
Verminderung der Beitragseinnahmen aus dem
Zusatzbeitrag in der Fassung der sozialversi-
cherungsrechtlichen Rechtslage zum 1. Jänner
1992 in der Krankenversicherung aller Kran-
kenversicherungsträger vom Jahr 1992 auf das
Jahr 1993 bzw. 1994 bzw. 1995 bzw. 1996 zu
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erhöhen oder zu vermindern und jeweils an den
Fonds zu überweisen sein.“

3. Art. 1 Abs. 5 lautet:
„(5) Die Vertragsparteien kommen überein,

unverzüglich über eine Reform der Struktur
und der Finanzierung des gesamten Gesund-
heitswesens zu verhandeln. Die Vertragspar-
teien werden die Voraussetzungen dafür schaf-
fen, daß die zur Durchführung dieser Reform
notwendigen bundes- und landesgesetzlichen
Regelungen mit 1. Jänner 1997 in Kraft treten.“

4. Nach Art. 1 Abs. 2 Z. 10 werden folgen-
de Z. 11 und 12 angefügt:

„11. Im Jahre 1996 werden die Träger der
sozialen Krankenversicherung 300 Millionen
Schilling an den Fonds leisten.

12. Im Jahre 1996 wird der Bund 950 Mil-
lionen Schilling an den Fonds leisten.“

5. Art. 16 Abs. 1 Z. 2 lautet:
„2. Mittel für die Jahre 1992, 1993, 1994,

1995 und 1996: Mittel der Träger der sozialen
Krankenversicherung gemäß Art. 1 Abs. 2
Z. 4;“

6. Nach Art. 16 Abs. 1 Z. 4 wird folgende
Z. 5 angefügt:

„5. Mittel für das Jahr 1996:
a) Mittel der Träger der sozialen Kranken-

versicherung in der Höhe von 300 Millionen
Schilling gemäß Art. 1 Abs. 2 Z. 11;

b) Mittel des Bundes in der Höhe von 950
Millionen Schilling gemäß Art. 1 Abs. 2 Z. 12.“

7. Art. 17 Abs. 4 wird folgender Satz ange-
fügt:

„Die Beiträge des Bundes gemäß Art. 16
Abs. 1 Z. 5 werden in vier gleich hohen Teil-
beträgen jeweils zum Ende eines jeden Kalen-
derviertels an den Fonds zu überweisen sein.“

8. Art. 19 Abs. 3 lautet:
„(3) Im Jahre 1992 werden die Träger der so-

zialen Krankenversicherung 4000 Millionen
Schilling zu überweisen haben. Dieser Betrag
von 4000 Millionen Schilling wird für das Jahr
1993, für das Jahr 1994, für das Jahr 1995 und
für das Jahr 1996 jeweils im prozentuellen Aus-
maß der Erhöhung oder der Verminderung der
Beitragseinnahmen aus dem Zusatzbeitrag in
der Fassung der sozialversicherungsrechtli-
chen Rechtslage zum 1. Jänner 1992 in der
Krankenversicherung aller Krankenversiche-
rungsträger vom Jahr 1992 auf das Jahr 1993
bzw. 1994 bzw. 1995 bzw. 1996 zu erhöhen
oder zu vermindern und jeweils an den Fonds
zu überweisen sein.“

9. Nach Art. 19 Abs. 5 wird folgender Abs. 6
angefügt:

„(6) Im Jahre 1996 werden die Träger der so-
zialen Krankenversicherung 300 Millionen
Schilling an den Fonds leisten. Diese Mittel
werden in vier gleich hohen Teilbeträgen zu
den im Art. 18 Abs. 1 festgelegten Zahlungs-
terminen an den Fonds zu überweisen sein.“

10. Art. 20 Abs. 3 lautet:
„(3) Der daraufhin verbleibende Betrag wird

für das Jahr 1991 um die zusätzlichen Mittel
gemäß Art. 16 Abs. 1 Z. 1 und 3 lit. a und b so-
wie für die Jahre 1992, 1993, 1994, 1995 und
1996 um die zusätzlichen Mittel gemäß Art. 16
Abs. 1 Z. 2, Z. 3 lit. a und b, Z. 4 und Z. 5 zu
vermindern und im Ausmaß der nachfolgend
angeführten Prozentsätze jeweils in Quoten
aufzuteilen sein:

Burgenland ........................... 02,951%
Kärnten ................................. 07,468%
Niederösterreich ................... 15,813%
Oberösterreich ...................... 13,838%
Salzburg ................................ 06,171%
Steiermark ............................ 12,925%
Tirol ...................................... 07,524%
Vorarlberg ............................. 03,888%
Wien ..................................... 29,422%

100,000%“
11. Im Art. 20 Abs. 5 und 6 ist die Wendung

„1992, 1993, 1994 und 1995“ jeweils durch die
Wendung „1992, 1993, 1994, 1995 und 1996“
zu ersetzen.

12. Art. 20 Abs. 7 zweiter Satz lautet:
„Für die Jahre 1992, 1993, 1994, 1995 und

1996 ergeben sich aus den zur Verfügung ste-
henden Mitteln und den Quoten gemäß Abs. 3,
Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 8 Länderquoten, wel-
che der Bemessung gemäß Art. 21 zugrunde zu
legen sind.“

13. Art. 20 Abs. 8 lautet:
„(8) Für das Jahr 1995 wird der Betrag aus

den zusätzlichen Mitteln gemäß Art. 16 Abs. 1
Z. 4 und für das Jahr 1996 werden die Beträge
aus den zusätzlichen Mitteln gemäß Art. 16
Abs. 1 Z. 5 im Ausmaß der nachfolgend ange-
führten Prozentsätze in Quoten aufzuteilen sein:

Burgenland ........................... 02,559%
Kärnten ................................. 06,867%
Niederösterreich ................... 14,406%
Oberösterreich ...................... 13,677%
Salzburg ................................ 06,443%
Steiermark ............................ 12,869%
Tirol ...................................... 08,006%
Vorarlberg ............................. 03,708%
Wien ..................................... 31,465%

100,000%“
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14. Im Art. 26 Abs. 4 hat es statt „des Um-
satzsteuergesetzes 1972 und des Umsatzsteu-
ergesetzes 1994“ zu lauten „des Umsatzsteu-
ergesetzes 1972 und des Umsatzsteuergesetzes
1994, BGBl. Nr. 663/1994, in der Fassung des
BGBl. Nr. 21/1995“.

15. Art. 30 Abs. 1 lautet:
„(1) Diese Vereinbarung wird für die Jahre

1991, 1992, 1993, 1994, 1995 und 1996 ge-
schlossen. Die Vertragsparteien verzichten für
diesen Zeitraum auf ihr Recht, die Vereinba-
rung zu kündigen.“

16. Art. 33 Abs. 1 und 2 lauten:
„(1) Die Länder verpflichten sich, dafür zu

sorgen, daß für die Jahre 1991, 1992, 1993,
1994, 1995 und 1996 keine über diese Verein-
barung hinausgehenden finanziellen Forderun-
gen betreffend den stationären Bereich der
Krankenanstalten im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Z.
1 an den Bund oder die Träger der sozialen
Krankenversicherung gestellt werden.

(2) Mit der im Art. 20 vereinbarten länder-
weisen Verteilung der Mittel gelten die aus Lei-
stungen für inländische Fremdpatienten in den
Jahren 1991 bis einschließlich 1996 entstande-
nen wechselseitigen finanziellen Forderungen
und Verbindlichkeiten als erfüllt.“

Abschnitt II
(1) Diese Vereinbarung tritt nach Einlangen

der Mitteilungen aller Vertragsparteien beim
Bundesministerium für Gesundheit und Kon-
sumentenschutz, daß die nach der Bundesver-
fassung bzw. nach den Landesverfassungen er-
forderlichen Voraussetzungen für das Inkraft-
treten erfüllt sind, mit 1. Jänner 1991 in Kraft.

(2) Diese Vereinbarung wird in einer Ur-
schrift ausgefertigt. Die Urschrift wird beim
Bundesministerium für Gesundheit und Kon-
sumentenschutz hinterlegt. Dieses hat allen
Vertragsparteien und allen zur Bestellung von
Mitgliedern der Fondsversammlung berechtig-
ten Rechtsträgern und Organen beglaubigte
Abschriften der Vereinbarung zu übermitteln.

Abschnitt III
Alle Bestimmungen der Vereinbarung BGBl.

Nr. 863/1992 in der Fassung der Vereinbarung
gemäß Art. 15a B-VG über eine Änderung der
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die
Krankenanstaltenfinanzierung für die Jahre 1991
bis einschließlich 1994 vom 5. Mai 1995, die sich
auf den Zeitraum der Jahre 1992 bzw. 1993 bzw.
1994 bzw. 1995 beziehen, sind sinngemäß auf
den Zeitraum des Jahres 1996 zu erstrecken.

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

Der Tiroler Landtag hat diese Vereinbarung in seiner Sitzung am 23. November 1995 genehmigt.

51. Kundmachung des Landeshauptmannes vom 9. Juli 1996 betref-
fend die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Aufhebung
der Vereinbarung über die gemeinsame Beurteilung von Baustof-
fen, Bauteilen und Bauweisen (Bauarten)

Die Länder Burgenland, Kärnten, Nieder-
österreich, Oberösterreich, Salzburg, Steier-
mark, Tirol, Vorarlberg und Wien – im folgen-
den Vertragsparteien genannt – jeweils vertre-
ten durch den Landeshauptmann, sind über-
eingekommen, gemäß Art. 15a B-VG die nach-
stehende Vereinbarung zu schließen:

A r t i k e l  1
Gegenstand der Vereinbarung

Die Vertragsparteien kommen überein, die
am 31. Mai 1979 unterzeichnete und gemäß
ihrem Art. 8 am 1. September 1979 in Kraft ge-
tretene Vereinbarung über die gemeinsame Be-

Gemäß § 2 Abs. 2 lit. a des Landes-Verlautbarungsgesetzes, LGBl. Nr. 8/1982, in der Fassung
des Gesetzes LGBl. Nr. 53/1989 wird nachstehende Vereinbarung kundgemacht:

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG
über die Aufhebung der Vereinbarung über die gemeinsame Beurteilung

von Baustoffen, Bauteilen und Bauweisen (Bauarten)
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urteilung von Baustoffen, Bauteilen und Bau-
weisen (Bauarten) einvernehmlich aufzuheben.

A r t i k e l  2
Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt einen Monat nach
dem Tag in Kraft, an dem beim Depositar – das
ist die Verbindungsstelle der Bundesländer beim
Amt der Niederösterreichischen Landesregie-
rung – die schriftlichen Mitteilungen aller Ver-
tragsparteien eingelangt sind, daß die nach den
landesverfassungsrechtlichen Bestimmungen
notwendigen Voraussetzungen für das Inkraft-
treten der Vereinbarung erfüllt sind. Gleich-
zeitig tritt die Vereinbarung über die gemeinsa-
me Beurteilung von Baustoffen, Bauteilen und
Bauweisen (Bauarten) außer Kraft.

A r t i k e l  3
Ausfertigung, Mitteilungen

(1) Die Urschrift dieser Vereinbarung wird
vom Depositar verwahrt. Der Depositar über-
mittelt jeder Vertragspartei eine von ihm be-
glaubigte Abschrift der Vereinbarung.

(2) Der Depositar hat die Vereinbarung un-
verzüglich nach Vorliegen der Mitteilungen
gemäß Art. 2 der Bundesregierung zur Kennt-
nis zu bringen.

(3) Alle die Vereinbarung betreffenden rechts-
erheblichen Mitteilungen sind an den Depositar
zu richten. Sie gelten als im Zeitpunkt des Ein-
langens beim Depositar abgegeben. Der Depo-
sitar hat jede Vertragspartei von diesen Mittei-
lungen zu benachrichtigen.

Herausgeber: Amt der Tiroler Landesregierung
6010 Innsbruck

Das Landesgesetzblatt erscheint nach Bedarf. Der Preis für das Einzel-
stück beträgt S 1,– je Seite, jedoch mindestens S 10,–. Die Bezugsgebühr
beträgt S 102,– für das Halbjahr. – Verwaltung und Vertrieb: Kanzleidirek-
tion/Amtswirtschaftsstelle, Neues Landhaus, Zimmer 555.
Druck: Eigendruck

Erscheinungsort Innsbruck
Verlagspostamt 6020 Innsbruck P. b. b.

52. Verordnung der Landesregierung vom 18. Juni 1996, mit der die
Ersatzgeldleistung für Dienstleistungen bestimmt wird

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

Auf Grund des § 65 Abs. 6 der Tiroler Gemeindeordnung 1966, LGBl. Nr. 4, wird verordnet:
§ 1

Die Ersatzgeldleistung für Dienstleistungen wird mit S 95,35 je Arbeitsstunde bestimmt.
§ 2

Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1996 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung LGBl. Nr.
115/1994 außer Kraft.


